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Amtliche Verlautbarung der österreichischen Sozialversicherung 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger verlautbart gemäß § 31 Abs. 8 ASVG: 

90. Änderung der Dienstordnung B für die Ärzte bei den 
Sozialversicherungsträgern Österreichs 2005 – DO.B 2005 

 

Die Dienstordnung B für die Ärzte bei den Sozialversicherungsträgern Österreichs 2005 – DO.B 2005, verlautbart 
unter avsv Nr. 175/2005, zuletzt geändert durch die Verlautbarung unter avsv Nr. 162/2016, wird wie folgt geändert: 
 

1. § 230 in der Fassung der 89. Änderung, avsv Nr. 162/2016, erhält die Bezeichnung „§ 231“. 

2. § 231 in der Fassung der 89. Änderung, avsv Nr. 162/2016, erhält die Bezeichnung „§ 232“, und Abs. 5 dieser Be-
stimmung entfällt. 

3. Nach § 2 wird folgender § 2a angefügt: 

„(1) Die einzelnen Sozialversicherungsträger sind ermächtigt, bezüglich der in Anlage 13 genannten Angelegen-
heiten zu dieser Dienstordnung durch Betriebsvereinbarungen abweichende, für die Arbeitnehmer günstigere Regelun-
gen zu treffen. 

(2) Betriebsvereinbarungen, welche aufgrund anderer Bestimmungen vereinbart werden können, sind weiterhin zu-
lässig und werden durch die Anlage 13 nicht berührt.“ 

4. § 3 Abs. 2 entfällt. 

5. Nach § 10 Abs. 3 Z 2 wird folgende Z 3 angefügt: 

 „3. in sonstigen begründeten Fällen“ 

6. § 20 Abs. 4 lautet: 

„(4) Ein/e Arzt/Ärztin hat nach einer Karenz gemäß §§ 15 bis 15d MSchG bzw. gemäß §§ 2 bis 6 VKG oder nach 
einer Bildungskarenz gemäß § 11 AVRAG, frühestens aber nach Ablauf des 12. Lebensmonates des Kindes, Anspruch 
auf einen Sonderurlaub unter Verzicht auf die Dienstbezüge bis längstens zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kin-
des. Dieser Anspruch ist bis spätestens drei Monate vor Beginn des Sonderurlaubes geltend zu machen. Der/Die im 
Sonderurlaub befindliche Arzt/Ärztin hat dem Versicherungsträger bis spätestens drei Monate vor Ablauf des Sonderur-
laubes mitzuteilen, ob das Dienstverhältnis nach dem Ende des Sonderurlaubes fortgesetzt wird.“ 

7. Nach § 20 Abs. 6 c wird folgender § 7 angefügt: 

„(7) Einem Arzt, der eine Leistung gemäß Familienzeitbonusgesetz (FamZeitbG) bezieht, ist ein Sonderurlaub für 
die Dauer des Bezuges zu gewähren. Dem Dienstgeber ist die beabsichtigte Inanspruchnahme unverzüglich bekannt zu 
geben und die Bestätigung der Antragstellung sowie die Mitteilung über den Leistungsanspruch (§ 5 Abs. 1 und 2 Fam-
ZeitbG) in Kopie zu übermitteln.“ 

8. § 36 Abs. 3 lautet: 

„(3) Bei der Besetzung von Stellen ist den Ärzten des Versicherungsträgers Gelegenheit zur Bewerbung zu geben. 
Hierbei kommen die höhere Befähigung, die bessere Verwendbarkeit und erforderlichenfalls auch die Leitungseignung 
in Betracht.“ 

9. Nach § 50 Abs. 4 Z 2 wird folgende Z 3 angefügt: 

 „3. Den ÄrztInnen des nephrologischen Departments gebührt je verlängertem Dienst, der frühestens mit 24.00 Uhr 
endet und für den kein Belastungsausgleich gemäß Z 2 gewährt wird, ein Belastungsausgleich im Ausmaß von 
einer halben Stunde bzw. von eineinhalb Stunden im Falle, dass der Dienst auf ein Wochenende oder einen 
Feiertag fällt. Dieser Belastungsausgleich ist mit 64 Stunden (8 Tagen) pro Kalenderjahr gedeckelt.“ 

10. Nach § 50 Abs. 4 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

„(5) Ergänzend zu Abs. 1 bis 3 gilt für die in den Sonderkrankenanstalten der Pensionsversicherungsanstalt be-
schäftigten Ärzte/Ärztinnen, dass durch Betriebsvereinbarung festgelegt werden kann, dass für die Arbeitszeit bei nicht 
durchgehender Inanspruchnahme je verlängertem Dienst, welcher mindestens 24 Stunden beträgt und zumindest teil-
weise an einem, auf einen Werktag (Montag bis Freitag) fallenden Feiertag geleistet wird, ein Belastungsausgleich im 
Ausmaß von 6 Normalarbeitsstunden pro geleistetem Dienst gebührt.“ 
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11. Anlage 1 lautet: 

„Gehaltsschemata A und B für Ärzte 

gültig ab 1. Jänner 2017 (in €) 

 Gehaltsschema A 
für die in § 35 Abs. 2 Z 1 

lit. a 
angeführten Ärzte 

Gehaltsschema B 
für die in § 35 Abs. 2 Z 1 lit. b 

angeführten Ärzte 

 
A 

B 
 V IV III II I 
 205,50 149,20 164,30 191,60 191,60 191,60 

1 4.436,30 3.315,10 4.013,20 4.800,70 5.001,50 5.269,90 

2 4.641,80 3.464,30 4.177,50 4.992,30 5.193,10 5.461,50 

3 4.847,30 3.613,50 4.341,80 5.183,90 5.384,70 5.653,10 

4 5.052,80 3.762,70 4.506,10 5.375,50 5.576,30 5.844,70 

5 5.258,30 3.911,90 4.670,40 5.567,10 5.767,90 6.036,30 

6 5.463,80 4.061,10 4.834,70 5.758,70 5.959,50 6.227,90 

7 5.669,30 4.210,30 4.999,00 5.950,30 6.151,10 6.419,50 

8 5.874,80 4.359,50 5.163,30 6.141,90 6.342,70 6.611,10 

9 6.080,30 4.508,70 5.327,60 6.333,50 6.534,30 6.802,70 

10 6.285,80 - 5.491,90 6.525,10 6.725,90 6.994,30 

11 6.491,30 - 5.656,20 6.716,70 6.917,50 7.185,90 

12 6.696,80 - 5.820,50 6.908,30 7.109,10 7.377,50 

13 6.902,30 - 5.984,80 7.099,90 7.300,70 7.569,10 

14 7.107,80 - 6.149,10 7.291,50 7.492,30 7.760,70 

15 7.313,30 - 6.313,40 7.483,10 7.683,90 7.952,30 

16 7.518,80 - 6.477,70 7.674,70 7.875,50 8.143,90 

17 7.724,30 - 6.642,00 7.866,30 8.067,10 8.335,50 

18 7.929,80 - 6.806,30 8.057,90 8.258,70 8.527,10 

Zulagenbemessungsgrundlage: 4.223,90.“ 

12. Anlage 3 lautet: 

„Kostenersatz gemäß § 59 Abs. 3 
 1. Frühstück .................................................................................................................. € 1,32  

 2. Gabelfrühstück oder Jause ........................................................................................ € 1,18  

 3. Mittagessen ............................................................................................................... € 3,46  

 4. Abendessen ............................................................................................................... € 3,00 .“ 

13. Nach Anlage 12 wird folgende Anlage 13 angefügt: 

„Durchführungsbestimmung zu § 2a 

 1. Im Zusammenhang mit Dienstleistungen am Dienstort außerhalb der Dienststelle kann mittels Betriebs-
vereinbarung die arbeitszeitbezogene Bewertung der fiktiven Reisezeit (Anrechnung) zur und von der 
Dienststelle erfolgen.“ 

14. Nach § 232 wird folgender § 233 angefügt: 

„Inkrafttreten der 90. Änderung 

§ 233. (1) Mit 1. Jänner 2017 treten in der Fassung der 90. Änderung in Kraft: § 2a, § 10 Abs. 3 Z 3, § 20 Abs. 4, 
§ 20 Abs. 7, § 36 Abs. 3, § 50 Abs. 4 Z 3, § 50 Abs. 5, Anlage 1, Anlage 3 und Anlage 13. 

(2) Mit 1. Jänner 2017 tritt § 3 Abs. 2 außer Kraft. 

* 

Diese Änderung der Dienstordnung wurde von der Trägerkonferenz des Hauptverbandes am 13. Dezember 2016 be-
schlossen. 

Für den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger: 

Reischl Wurzer 
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